
 

 

 

        Jahrgang 30    Februar 2024    Nummer 1  
 

 

Der Weiterbestand des „Marktschellenberger Boten“ ist gesichert. 
 

Nach 28 Jahren übernimmt der Markt Marktschellenberg die Trägerschaft des Marktboten! 
 

 

Das Team der 1. Stunde 1996: 
v.l.: Frau Notburga Schiffl, Nobert Schmidt, Erwin Hurter, Josef Heidegger, Franz Heger 

(Fotomontage nach dem Gemälde die „Dorfpolitiker“ von Maler Leibl) 
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Vorwort 
 

Liebe Leserinnen und Leser, 
im alten Jahr mussten wir leider die bedauerliche Nachricht hinnehmen, dass sich das 

Redaktionsteam in den „Ruhestand“ verabschiedet. 
 

Für Ihr langjähriges ehrenamtliches Engagement danken wir 
 

Erwin Hurter 
Franz Heger 

Norbert Schmidt 
Helfried Unterberger 

 

In all den Jahren habt Ihr uns mit dem Boten immer über alle Neuigkeiten rund um unser 
Gemeindeleben informiert und sehr viel Arbeit und Herzblut darin investiert. 

 
So eine informative Gemeindezeitung zu haben, ist keine Selbstverständlichkeit und die Arbeit, 

die Ihr euch in eurer Freizeit gemacht habt, wissen wir sehr zu schätzen. 
 

Ein herzliches Vergelt´s Gott! 
 

Aber wie Charles Darwin schon sagte: 
„Nichts in der Geschichte des Lebens ist beständiger als der Wandel“ 

 
 

Künftig übernimmt deshalb der Markt Marktschellenberg 
die Herausgabe des Marktschellenberger Boten. 

 

Der Marktbote finanzierte sich hauptsächlich über Sponsoren und so würden wir es auch gerne 
beibehalten. 

 
Wir freuen uns sehr, wenn Sie den Boten durch eine Sponsorenanzeige oder Spende 

unterstützen wollen. 
 

Auch würden wir uns immer sehr über Anregungen, Beiträge, Bilder und Artikel von Seiten der 
Bürgerinnen und Bürger und der Vereine von Marktschellenberg freuen. 

Schreiben Sie uns dazu bitte eine E-Mail an: marktbote@marktschellenberg.de 
 

Unsere Zeitung liegt weiterhin zum Anfang des Monats als Druckausgabe in den bekannten 
Stellen aus und erscheint online unter: www.marktschellenberger-bote.de 

 
Allen Sponsoren, Investoren, Unterstützern und Helfern, die uns bei unserer neuen Aufgabe 

beigestanden sind, danken wir herzlich, dass der Bote bleibt wie bisher. 
 

Bürgermeister mit Marktgemeinderat 
und 

Ihr „neues“ Redaktionsteam des Marktschellenberger Boten 
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Stimmungsvolle Adventsfeier für die Seniorengruppe „Ü-65“ 
 
Die von den Pfarrgemeinderatsmitgliedern Anni Angerer und Barbara Heger betreute und 
organisierte Seniorengruppe „Ü-65“ fand zu der am 11. Dezember 2023 veranstalteten 
Adventsfeier im Pfarrsaal zu Marktschellenberg regen Zuspruch. Der mit viel Liebe dekorierte 
Pfarrsaal bot ausreichend Platz für die rund 50 Personen, die die familiäre Atmosphäre genossen 
und es entwickelten sich interessante Gespräche. Man nutze die Möglichkeit, in der lauten und 
hektischen Zeit mal wieder zueinander zu finden und konnte so manche Neuigkeiten erfahren. 
Eine Überraschung boten die Klöcklsinger (Ulli Schneider, Siegfried Lenz und Anderl Böving), 
die mit ihrem Auftritt um eine Spende für die Organisation „Berchtesgaden hilft“ baten. Sie 
erhielten dafür den verdienten kräftigen Applaus und ein herzliches „Vergelts Gott“. 
 
Für das leibliche Wohl war bestens mit Kuchen, Brotzeit und Getränken gesorgt.  
Die vorweihnachtliche Atmosphäre wurde stellvertretend für den Markt Marktschellenberg von 
Herrn Anton Angerer und von dem Franziskanerpater Manfred sichtlich genossen. 
Mit viel Lob und Dank an die Organisatorinnen, klang am späten Nachmittag die gelungene 
Veranstaltung zur Zufriedenheit aller aus. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



Marktschellenberg                                                             -4-                                                                       Nr. 1/2024 
 

Die Sternsinger erfolgreich für einen guten Zweck unterwegs 

Als „heilige drei Könige“ oder „Weise aus dem Morgenland“ werden die drei Sterndeuter 
bezeichnet, die durch den Stern von Bethlehem zu Jesus geführt wurden. Ihr Hochfest ist das 
Fest der Erscheinung des Herrn (Epiphanie) am 6. Januar.  

Die drei Weisen „Kaspar, Melchior und Baltasar“ werden dem Brauchtum gemäß von 
verkleideten Kindern dargestellt. Als Sternsinger Gruppen ziehen sie, bis zum Fest der 
Erscheinung des Herrn am 6. Januar, durch die Gemeinde und bringen den Sternsinger Segen 
von Haus zu Haus und sammeln Geld für wohltätige Zwecke, meist für die weltweite 
Unterstützung von Menschen  in Not.  

Die Sternsinger werden von der jeweiligen Pfarrgemeinde ausgesandt. In der Regel findet eine 
Aussendungsfeier in einem Gottesdienst statt. Den Menschen, die ihnen die Tür öffnen oder 
einlassen, singen die Sternsinger Lieder, sprechen ein Gebet oder sagen ein Gedicht auf. Dann 
schreiben sie an die Haustüren oder die Türbalken mit geweihter Kreide die traditionelle 
Segensbitte C+M+B mit der jeweiligen Jahreszahl. 
 
Die Bedeutung der Buchstaben C, M und B wird spätestens seit den 1950er-Jahren als 

Abkürzung der lateinischen Worte „Christus mansionem benedicat“ („Christus segne 

dieses Haus“) gedeutet. Die Inschrift soll den Segen Gottes auf das Haus und seine Bewohner 
herabrufen und sie über das Jahr vor Unglück schützen.  
 
Auch in der Pfarrgemeinde Marktschellenberg waren fleißige Gruppen unterwegs, die um 
Spenden für notleidende Menschen baten. Für die Spendenbereitschaft der Bürger und den 
unermüdlichen Einsatz der Sternsinger noch einmal ein herzlichen Vergelt´s Gott! 
 
Als Dankeschön rundete ein gemeinsames Pizzaessen im Pfarrsaal die gelungene Aktion ab. 
 
F.H. 
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Ehrungen in der Musikkapelle Marktschellenberg 
 
Die diesjährige Jahreshauptversammlung der Musikkapelle Marktschellenberg fand kürzlich im 
Gasthaus Laroswacht statt. Vorstand Josef Wanka begrüßte zu Beginn den ehemaligen 
Dirigenten Wolfgang Greiner. Er bedankte sich bei den anwesenden Musikern für das 
abgelaufene Jahr 2023 und lobte die gute Zusammenarbeit in der Vorstandschaft. Zudem dankte 
er allen Helfern, die beim Schellenberger Kirtag 2023 mitgewirkt und geholfen haben, 
insbesondere dem Festwirt Fridolin Deinlein. Wanka wünscht sich diese tadellose Unterstützung 
auch für den heurigen Schellenberger Kirtag vom 05. - 08. Juli. Besonders lobte er die gute 
Zusammenarbeit zwischen der neuen Dirigentin Franziska Aschauer und Josef Stocker.  
Dirigentin Franziska Aschauer fand ebenfalls lobende Dankesworte für die ganze Kapelle und 
freut sich auf ein musikalisches Jahr mit vielen Auftritten und Standkonzerten. 
Im Anschluss las Regina Angerer den Schriftführerbericht vor und gab allen Anwesenden einen 
Rückblick über das vergangene Jahr. 
 
Die Musikkapelle Marktschellenberg freut sich auf das kommende musikalische Jahr, besonders 
auf viele Besucher und Zuhörer bei den Auftritten, am Schellenberger Kirtag und auf einige 
Interessierte in der wöchentlichen Musikprobe. 
 
Im Rahmen dieser Jahresfeier wurden viele Mitglieder der Musikkapelle Marktschellenberg für 
ihre langjährige Treue geehrt: 
 

15 Jahre: Franziska Aschauer, Regina Stangassinger, Stefanie Pöckl, Fridolin Deinlein,  
                Anton Stangassinger, Antonia Aschauer und Christina Aschauer 
40 Jahre: Josef Stocker 
45 Jahre: Johann Anfang, Martin Aschauer und Martin Hinterbrandner 
50 Jahre: Hans Brandauer 
55 Jahre: Franz Brandauer 
60 Jahre: Johann Krenn sen. 
75 Jahre: Siegfried Stocker 
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Zweigverein  

Marktschellenberg 
 
 

Liebe Mitglieder und Freundinnen des Frauenbundes, 
 
wir haben für Sie ein interessantes Programm zusammengestellt. 

Wir würden uns freuen, Sie bei einer unserer Veranstaltungen wieder zu begrüßen. Gerne können Sie 
auch Freunde und Bekannte zu unseren Treffen mitbringen.  
 

Programm 1. Halbjahr 2024 
Februar  
 
Fr, 23.02. um 18.30 Uhr  Vollmondwanderung mit Ausklang im  

Anno 1348 (Treffpunkt an der Sparkasse)  
 

Do, 29.02. um 07.30 Uhr  Morgenlob in der Pfarrhofkapelle,  
anschließend Frühstück im Café Margit 

März  
 
Fr, 01.03. Weltgebetstag in Bischofswiesen 
 
Do, 14.03. und  
Fr. 15.03. ab 15.30 Uhr Palmbusch´n-Binden 

(Spenden können bei Barbara Heger abgegeben werden. Wir binden 
auf Vorbestellung. Die Palmbusch´n können bis 10.03. bei Marita 
Geiger oder Barbara Heger bestellt werden) 

 
Sa, 23.03. um 14:00 Uhr  Kreuzweg nach Maria Ettenberg  

Treffpunkt untere Abzweigung Grasleiten  
 

So, 24.03.  Palmsonntag  
 
April 
 
Sa, 13.04. um 12:30 Uhr  Friedenswallfahrt von Siegsdorf nach Maria Eck  

(Um Anmeldung wird gebeten bei Barbara Heger,  
um Fahrgemeinschaften zu bilden, Treffpunkt Sparkasse)  

Mai  
 
Sa, 04.05. und So, 05.05. Zwei-Tages-Ausflug an den Bodensee mit Besuch der Insel Mainau  

 (Genaue Informationen werden noch bekannt gegeben.) 
 
Do, 16.05. um 19.30 Uhr  Maiandacht in der Zillkapelle  
 
Juni  
 
Mo, 24.06. um 19.30 Uhr  Abendlob in der Friedensbergkapelle,  

anschließend Johannisfeier und Ausklang  
Juli  
 
So, 07.07.  Kaffee-Kuchen-Zelt am Kirtag 
Mo, 08.07. Weißwurstfrühstück am Kirtag 
Di, 16.07. um 19.30 Uhr                 Jahreshauptversammlung im Pfarrhof  
 
 
Nähere Informationen und Änderungen werden im Marktboten veröffentlicht. 
 
Viele Grüße, Marita Geiger mit Team 
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Was ist an Trans Fair-Schokolade fair? 

 
 
  

 
Hast du schon mal fair gehandelte Bio Schokolade probiert? 
 
 
Sie schmeckt nicht nur gut, sondern du unterstützt damit auch die Bauern, die in Lateinamerika, 
Afrika oder Asien Kakao für die Schokolade anbauen.  
 
Bei "normaler" Schokolade wird auf die gerechte Bezahlung der Kakaobauern meist keine 
Rücksicht genommen. 
 
Glück haben die Bauern, die den Kakao an den Fairen Handel verkaufen können, denn ihnen 
wird ein gerechter Preis für Ihre Ware gezahlt. Außerdem können diese Bauern sicher sein, dass 
sie auch in den kommenden Jahren ihre Kakaobohnen zu einem festen Preis verkaufen können. 
 
Dadurch können sie ohne allzu große Sorgen in die Zukunft blicken.  
Die Fair Trade-Organisationen kümmern sich auch darum, dass die Bauern sich untereinander 
besser organisieren können und beraten werden. So können sie z.B. Gewerkschaften gründen 
und damit für bessere und gesündere Arbeitsbedingungen sorgen. Je mehr Menschen fair 
gehandelte Schokolade kaufen, umso mehr Bauern können an dem Fairen Handel beteiligt 
werden.  
 
Was man tun kann: 
Möglichst nur noch fair gehandelte Schokolade kaufen. Diese kennt man an dem Fair-Trade-
Symbol, das auf der Verpackung fair gehandelter Produkte zu finden ist. Falls sie in einem 
Supermarkt nicht zu finden ist: Einfach anfragen, warum sie dort keine faire Schoki verkaufen. 
 
Weitere Information bei:  www.transfair.org   
 
 
Annegret Gaffal 
Eine Welt Kreis e.V. Berchtesgaden 
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Die Unfallversicherung informiert: 

 

Verkehrssicherungspflicht für Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer 

Die Verkehrssicherungspflicht obliegt jedem Waldbesitzer. Welche Sicherheitsvorkehrungen muss ein 
Waldbesitzer treffen, um andere Personen vor Schäden zu bewahren? 
Im Folgenden sollen die wichtigsten Punkte der Verkehrssicherungspflicht, die jedem Waldbesitzer obliegt, 
angesprochen werden. 

Ursprung der Verkehrssicherungspflicht 

Grundlage der Rechtsprechung zur Verkehrssicherungspflicht ist § 823 des Bürgerlichen Gesetzbuches, der mit der 
Überschrift „Schadensersatzpflicht“ betitelt ist: Wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den Körper, die 
Gesundheit, die Freiheit, das Eigentum oder ein sonstiges Recht eines anderen widerrechtlich verletzt, ist dem 
anderen zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet. 
Es gibt leider keine explizite Regelung der Verkehrssicherungspflicht. 
Dies bedeutet, dass die Pflichten des Waldbesitzers von der laufenden Rechtsprechung, also im Einzelfall 
gesprochenen Urteilen, abgeleitet werden. Dabei gilt folgender Grundsatz: Wer in seinem Verantwortungsbereich 
Gefahrenquellen schafft oder andauern lässt, muss die zum Schutz Dritter notwendigen (und zumutbaren) 
Vorkehrungen treffen. 

Inhalt der Verkehrssicherungspflicht 

Grundsätzlich müssen nur diejenigen Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, die ein verständiger, umsichtiger, 
vorsichtiger und gewissenhafter Mensch für ausreichend halten darf, um andere Personen vor Schäden zu 
bewahren und die den Umständen nach zumutbar sind. 
Ein Waldbesitzer haftet nur dann, wenn ihm ein „Verschulden“ vorgeworfen werden kann. „Verschulden“ bedeutet 
Vorsatz und Fahrlässigkeit, auch die „leichte“ bzw. „einfache“ Fahrlässigkeit. „Fahrlässigkeit“ bedeutet außer Acht 
lassen der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt und setzt Vorhersehbarkeit voraus. 

Verkehrssicherungspflicht im Wald 

Das Betreten des Waldes erfolgt grundsätzlich auf eigene Gefahr (Art. 13 Abs. 2 Satz 1 des Waldgesetzes für 
Bayern bzw. § 14 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes zur Erhaltung des Waldes und zur Förderung der Forstwirtschaft). 
Nicht gehaftet wird daher für Schäden, die im Rahmen des sog. allgemeinen Lebensrisikos entstehen. Hierzu 
gehören typische Waldgefahren, deren Risiko der Waldbesucher selbst tragen muss. Dies sind Gefahren, die sich 
aus der Natur oder der sachgemäßen Bewirtschaftung des Waldes ergeben. Das gilt grundsätzlich auch an privaten 
Waldwegen. Typische Waldgefahren sind z. B. Trockenzweige in Baumkronen, herabhängende Äste nach 
Schneebruch oder Sturm oder Unebenheiten auf Wegen durch Wurzeln. 
Hingegen besteht eine Haftung bei sogenannten atypischen Waldgefahren. 
Dies sind Gefahren, die weder durch die Natur noch durch die Bewirtschaftung des Waldes mehr oder weniger 
zwangsläufig vorgegeben sind. Atypische Waldgefahren sind insbesondere vom Waldbesitzer selbst geschaffene 
oder geduldete Gefahren, mit denen der Waldbesucher nicht rechnen muss. Hierzu zählen z. B. nicht sicher 
gelagerte Holzstapel, Hindernisse auf Wegen, nicht erkennbare Wegeabsperrungen (z. B. Draht, unauffällige 
Schranken), Abgrabungen, defekte Stege oder Geländer. Atypische Gefahren müssen durch geeignete 
Maßnahmen beseitigt werden. Nur wenn dies nicht möglich oder zumutbar ist, genügen (deutlich) erkennbare 
Maßnahmen zur Warnung (z. B. Sperren, Sperrbänder, Piktogramme etc.). 

Verkehrssicherungspflicht an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen 

Öffentliche Straßen, Wege und Plätze sind durch Widmung im Straßen- und Wegerecht dem öffentlichen Verkehr 
zur Verfügung gestellt. Hier gilt die sogenannte „strenge Verkehrssicherungspflicht“, also die generelle Pflicht, 
schädliche Einwirkungen auf die Verkehrsteilnehmer zu verhindern. Dies beinhaltet, dass im Bereich öffentlicher 
Straßen, Wege und Plätze die Verkehrssicherungspflicht auch im Hinblick auf atypische Waldgefahren besteht. 
Auch für die sogenannten Eigentümerwege (= öffentlicher Weg, der unwiderruflich dem öffentlichen Verkehr 
zur Verfügung gestellt wurde) gilt die „strenge Verkehrssicherungspflicht“. 

 



Marktschellenberg                                                             -9-                                                                     Nr. 1/2024 
 

 
Bei öffentlichen Feld- und Waldwegen (als solche gewidmet) gelten geringere Anforderungen an die 
Verkehrssicherungspflicht (Hier ist „...ein diesem Verkehrsbedürfnis entsprechender, hinreichend sicherer, 
gefahrloser Zustand der Verkehrsflächen herbeizuführen“). 

Wer ist verantwortlich für die Verkehrssicherungspflicht? 

Die Verkehrssicherungspflicht für Wald an öffentlichen Straßen und Wegen und Plätzen liegt grundsätzlich alleine 
beim Waldeigentümer des an die öffentliche Straße (etc.) angrenzenden Grundstücks. Es besteht sogar eine 
Mithaftung (neben der Straßenbehörde) für Bäume, die nach der Verkehrsauffassung der Straße zuzuordnen sind. 
Beispielsweise aus dem Wald „hervortretende“ Bäume, die Eigentümlichkeiten aufweisen, welche sie vom 
Waldsaum abheben und äußerlich der Straße zuordnen sind. 

Was muss ich als Waldbesitzer beachten? 

Sofern der Wald an einen Weg grenzt, sollte sich der Waldbesitzer zunächst erkundigen, ob es sich um einen 
gewidmeten - und damit öffentlichen - Weg handelt. Auskünfte hierzu erteilt die zuständige Gemeinde. 
Private Waldwege gelten als Wald. Hier besteht lediglich die Verkehrssicherungspflicht bezüglich atypischer 
Waldgefahren. 
Ausnahmen: 

 Wenn der Waldeigentümer selbst einen Verkehr eröffnet, indem z. B. für bestimmte Wege eine besondere 
Zweckbestimmung erfolgt oder diese aktiv beworben wird (z. B. Trimm-dich-Pfad, Reitweg, Ausweisung eines 
Wanderweges mit Beschilderung, etc.). Hier kann eine erhöhte Verkehrssicherungspflicht entstehen. 

 Es besteht eine konkrete offensichtliche Gefahr für Leib und Leben der Waldbesucher. 

 Grenzt der Wald an einen öffentlichen Weg (…Straße, Platz), gelten folgende Empfehlungen: 

o Beurteilen Sie die Bäume im Fallbereich der Straße (mindestens eine Baumlänge) mindestens 1 x jährlich 
(besser 2 x jährlich) auf ihre Standsicherheit. Dies erfolgt zunächst vom Boden aus. Eine Sichtprüfung aus 
dem fahrenden Auto heraus genügt nicht. Nach größeren Sturmereignissen, starkem Nassschnee oder 
Eisregen muss zusätzlich kontrolliert werden. 

o Dabei beurteilen Sie die Baumkrone, den Stamm, den Stammfuß und den Wurzelbereich unter 
Berücksichtigung der standörtlichen Gegebenheiten. 

o Bäume, die eine akute Gefahr darstellen, müssen umgehend gefällt oder derart gesichert werden, dass die 
Gefahr beseitigt ist. 

 Beispiel: Ein Baum steht mit bereits angehobenem Wurzelteller in bedrohlicher Schieflage in Richtung Waldweg. 

o Dokumentieren Sie die Baumkontrollen und die durchgeführten Maßnahmen, am besten in einem eigens 
dafür geführten Heft oder Büchlein. Hierfür gibt es keine Formvorgaben. 

 Beispiel: Baumkontrolle am 01.12.2017 auf eine Tiefe von 30 Metern. Ein Baum gefällt. Bei drei Bäumen Totäste, 
die über die Straße ragten, entfernt. Zwei Bäume zur weiteren Beobachtung markiert. 

  

Es wird empfohlen, die Dokumentation der jeweils letzten fünf Jahre aufzubewahren. 

Besondere Vorschriften 

Bei Erholungseinrichtungen im Wald, Waldkindergärten, Wanderparkplätzen, Bestattungswäldern, waldnaher 
Bebauung, aber auch bei Veranstaltungen im Wald oder durch Duldung entstehen bezüglich der 
Verkehrssicherungspflicht jeweils besondere Verpflichtungen. In diesem Zusammenhang wird von einer 
Zustimmung zum Aufstellen von Schildern oder Errichten von Erholungseinrichtungen durch Dritte ohne klare 
(schriftliche) Regelung bzgl. der Haftung abgeraten, da dies gesteigerte Verkehrssicherungspflichten nach sich 
ziehen könnte. 
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Jahreshauptversammlung des GTEV D´Schellenberger 
 
Am 20.01.2024 wurden die Mitglieder zur Jahreshauptversammlung um 18:30 Uhr in die 
Pfarrkirche St. Nikolaus geladen. Pater Manfred führte durch die heilige Messe und die 
Musikkapelle Marktschellenberg umrahmte diese. 
 
Um 20:00 Uhr konnte dann die Versammlung im wieder eröffneten Anno 1348 beginnen.  
1. Vorstand Volkhard Geiger begrüßte die 85 anwesenden Mitglieder, insbesondere 
Bürgermeister Michael Ernst, Pater Manfred, 1. Vorstand der Vereinigten Trachtenvereine 
Tobias Kastner, Vorstände diverser Ortsvereine und anwesende Gemeinderäte. 
 
Nach einem kurzen Totengedenken für die letztjährig verstorbenen Mitglieder Therese Springl 
und Kajetan Schwab wurde 1. Schriftführer Max Geiger gebeten das letzte Jahr noch einmal 
Revue passieren zu lassen. 
1. Kassier Georg Sunkler brachte der Versammlung alle Einnahmen und Ausgaben dar. Eine 
einwandfreie Führung dieser wurde durch Kassenprüferin Anna-Lena Springl bestätigt. Somit 
konnte die Vorstandschaft entlastet werden. 
 
Jugendleiterin Franziska Angerer berichtete von 43 Kindern und Jugendlichen in der 
Jugendgruppe, die bei den verschiedenen Veranstaltungen wie Preisplatteln am Königssee, 
Gaujugendtag in Teisendorf sehr aktiv waren. Sie dankte allen Helferinnen und Helfern, die 
tatkräftig bei den Proben zur Seite standen. 
 
Vorplattler Michael Stangassinger konnte unter anderem von einem Aktivenausflug im 
niederbayrischen Eging am See berichten und dankte seinen Aktiven für die Zuverlässigkeit bei 
den Proben und Auftritten. 
Der 1. Vorstand freute sich über die zahlreiche Teilnahme an den letztjährigen Terminen und 
gab ebenso weitere Termine für das laufende Jahr bekannt. Außerdem wurde ein Fächer 
vorgestellt, der mit dem Vereinsstoff bespannt ist.  
 
Danach konnte Volkhard Geiger langjährigen Mitgliedern eine Ehrung überreichen. 
40 Jahre:  

Fuchs Rosemarie, Köppl Christl und Moderegger Karin 
50 Jahre:  

Achtzehner Christa, Senoner Anton 
70 Jahre: 

Lohner Irmgard 
 
Außerdem freute sich Volkhard Geiger, das Goldene Gauabzeichen an Eugen Walch zu 
verleihen. 
Auch Neuaufnahmen konnte er beim Verein begrüßen: 
Baumann Christian, Walch Franziska, Köppl Magdalena, Angerer Katharina, Stangassinger 
Elisabeth, Aigner Leni sowie Aschauer Franziska. 
 
Nach den Grußworten des 1. Bürgermeisters und dem 1. Vorstand der Vereinigten 
Trachtenvereine konnte mit dem Leitspruch „Frisch Auf!“ die Versammlung beendet werden. 
 
1.Schriftführer  
Max Geiger 
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Ehrungen 

Neuaufnahmen 

Ministranten mit Pater Manfred 
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Nachrichten aus dem Rathaus 
 

Monatstermine: 
Abholung gelber Sack:  Mittwoch, 28. Februar 2024 
Leerung blaue Tonne:  Mittwoch, 21. Februar 2024 
Restmüll:  Montag, 5./19. Februar 2024 
Biomülltonne:   Freitag, 9./23. Februar 2024 
 

 
Aus der Sitzung des Marktgemeinderats: 
 
Am 30. Januar 2024 fand die erste Sitzung des Marktgemeinderats im neuen Jahr statt. 
 
Abschluss der offenen Bauleitplanungsverfahren: 
Am 18. Juli 2023 hatte das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig eine baurechtliche 
Vereinfachungsregelung für die Ausweisung von Bauland wegen Unvereinbarkeit mit 
europäischem Recht gekippt. Die Umweltbelange würden nicht hinreichend berücksichtigt 
werden. Dieses Urteil hatte bundesweite Auswirkung für alle Städte, Märkte und Gemeinden. 
Die Marktgemeinde wendete die Vorschrift des § 13b BauGB (Baugesetzbuch) bei der 
Erweiterung der Bebauungspläne „Am Kreuzbichl, Friedensberg und Gastagweg“ aktiv an. Alle 
drei Bauleitplanungsverfahren kamen durch diese allgemeine Rechtsprechung zum Erliegen. 
Bereits wenige Tage danach erhielt der Markt auf Nachfrage die Auskunft, dass seitens des 
Bundesbauministeriums eine „Reparaturvorschrift“ erarbeitet werden soll. Das 
Gesetzgebungsverfahren wurde eingeleitet und am 22. Dezember 2023 war die neue Vorschrift 
im Bundesgesetzblatt zu lesen. Seit 1. Januar 2024 können die Kommunen ihre offenen 
Bauleitplanungsverfahren unter Anwendung der „Reparaturvorschrift“ abschließen. 
Der Marktgemeinderat fasste deshalb bei allen drei offenen Verfahren den Beschluss, unter 
Anwendung des neuen Rechts die Öffentlichkeit mit der Möglichkeit zur Einsichtnahme in die 
Unterlagen nochmals zu beteiligen und danach die Vorgänge abzuschließen. 
 
Marktbote geht an den Start 
Bgm. Michael Ernst dankte allen Inserenten und Unterstützern, die zum Erhalt des Marktboten 
hervorragend beitragen. Die Resonanz war sehr gut. 
Der Marktbote ist auch über Marktschellenberg hinaus sehr beliebt. Sophia Stanggaßinger freut 
sich, dass die Marktgemeinde die Trägerschaft übernehmen konnte und die „Dorfzeitung“ 
weiterlebt. 
 
Kanalbau zur Landesgrenze 
Wie in der Lokalpresse berichtet wurde, stellt die Marktgemeinde das Projekt auf eine neue 
Basis. Man kam mit dem Vertragspartner überein, den Bauvertrag aufzulösen. Mit den einzelnen 
Schritten hierzu sei man im Zeitplan, konnte berichtet werden. 

 
 

 

Wichtige Information für alle Waldbesitzer: 

Am 22./23.12.2023 kam es in unseren Wäldern zu erheblichen Sturmschäden. 
Betroffene wenden sich bitte an das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Traunstein 
 

per Telefon   0861/7098-0 
per eMail  poststelle@aelf-ts.bayern.de 

 
Dort erhalten Sie Beratung zur Schadensbeseitigung und zu finanziellen Hilfen. 



Marktschellenberg                                                               -13-                                                                     Nr. 1/2024 
 

 

 

Wann:  Mittwoch, 13.03.2024 um 19:00 Uhr 
Wo: Veranstaltungsraum Feuerwehrhaus, 

Marktschellenberg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Landratsamt Berchtesgadener Land besucht uns und informiert zu den Themen 
Vorsorgevollmacht, Betreuungs- und Patientenverfügung. 
 
Im Anschluss steht Frau Grabner von der Betreuungsstelle für Ihre Fragen zur 
Verfügung.  
 
Vorsorgevollmachten, Betreuungs- und Patientenverfügungen werden idealerweise 

durch die Betreuungsstelle beglaubigt. Es können deshalb Termine für den 

Beglaubigungstag in Marktschellenberg vereinbart werden. 

 
Kontakt 
Landratsamt Berchtesgadener Land 
Betreuungsstelle 
- Außenstelle - 
Bahnhofstraße 21 a 
83435 Bad Reichenhall 
Telefon: 0049 8651 773-441 
Telefax: 0049 8651 773-458 
E-Mail: betreuungsstelle@lra-bgl.de 
Internet: www.lra-bgl.de/betreuungsrecht 
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Die Gruppe „Ü-65“ lädt zur Rosenmontags-
Faschingsgaudi 

 
Die Gruppe „Ü-65“ lädt ganz herzlich zur Rosenmontags-Faschingsgaudi am 12. Februar 2024 
ab 14.30 Uhr in den Pfarrsaal in Marktschellenberg und freut sich über Eure Teilnahme. 
Auch ohne Masken gestattet. Einfach gute Laune mitbringen. 
 
Anni Angerer und Bärbel Heger 
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Obst- und Gartenbauverein Marktschellenberg 
gegr. 1905 

 

 

 
Einladung zur Jahresversammlung  
am Freitag, 01. März 2024 um 19:30 Uhr  
im Veranstaltungsraum im Feuerwehrhaus Marktschellenberg 
 
 

Tagesordnung:  
1. Begrüßung 
2. Schriftführerbericht 
3. Kassenbericht 
4. Grußworte 
5. Ehrungen 
6. Wünsche und allgemeine Aussprache 
7. Fachvortrag 
 
 
Ab 19.00 Uhr Beitragseinzahlungen und Neuaufnahmen. 
 
Mitglieder des Obst- und Gartenbauvereins, sowie Freunde und 
Interessierte sind herzlich zur Jahresversammlung eingeladen. 
Neumitglieder sind herzlich willkommen! 

 
Wir freuen uns auf rege Teilnahme in bewährter Weise! 
 
Eure Vorstandschaft 
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Schuleinschreibung 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Schuleinschreibung findet für das Schuljahr 2024/2025 
 
am Dienstag, 12. März 2024 ab 13.00 Uhr  
in der Grundschule statt. 
 
 
 

Grundschule Marktschellenberg 
Salzburger Str. 21, 83487 Marktschellenberg 
Tel.: 08650/828 
E-Mail: gs-marktschellenberg@t-online.de 
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Skiwoche Grundschule Marktschellenberg 

 
 
Gleich nach den Ferien wartete das Roßfeld bei traumhaften Bedingungen und Sonnenschein 
auf 70 Schellenberger Kinder. Das Busunternehmen Färbinger brachte uns in bewährter Weise 
zum Skigebiet. Die Skischule Berchtesgaden-Oberau mit Eddy Balduin und vielen motivierten 
Skilehrern verschaffte sich einen Überblick über das skifahrerische Können der Kinder. So waren 
die Gruppen schnell verteilt und der Skikurs oder das Training konnte starten. Die Anfänger 
machten gute Fortschritte und so manches „Skiass“ konnte bewundert werden. 
 
Den Abschluss der Skiwoche von 09. Januar bis 12. Januar bildete ein Geschicklichkeitsrennen 
am Freitag, bei dem es auch um das Meistern einiger Hindernisse im Lauf ging. Die Zeit stand 
nicht im Vordergrund, es wurden Noten verteilt. Viele Eltern kamen und bildeten eine perfekte 
Kulisse zum Anfeuern der Skifahrer. 
 
Über die organisierte Brotzeit des Elternbeirats am Liftstüberl nach dem Rennen, freuten sich die 
Kinder riesig. Alle Beteiligten hatten große Freude an der tollen Organisation, dem super Wetter, 
dem schönen Schnee und einem unfallfreien Verlauf. Die Siegerehrung fand zu einem späteren 
Zeitpunkt in der Schule statt. Hier erhielt jedes Kind eine Medaille. 
 
Am Mittwoch 24.01.2024 fand in der Grundschule die Siegerehrung statt. Es gab nur 1., 2. und 
3. Plätze, die Kinder erhielten alle Medaillen und von der Molkerei einen Alpenzwerg. 
Getränke sponserte das Hofbräuhaus Berchtesgaden.  
Hier ein großes Dankeschön an den Elternbeirat und alle Spender für die Ermöglichung des 
Schulskikurses! 
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Anmeldung für das neue Kindergartenjahr 
2024/25 

 
Beginn des neuen Kitajahres ist immer der 1. September. 

 
Liebe Eltern! 

 
Wir bieten eine Betreuung von Kindern von einem Jahr bis zur vierten Klasse der 
Grundschule. 

 
Die Anmeldung findet am 

 
20.02.24 und 21.02.24 von 6:30 Uhr bis 14:00 Uhr statt. 

 
 

Bitte vereinbaren Sie im Vorfeld einen Anmeldetermin unter folgender Nummer: 
08650/880 
 
Bitte legen Sie sich folgende Unterlagen zum Anmeldegespräch bereit: 
 
Impfbuch (Masern, Tetanus) und U-Heft, Bankdaten, Telefon + Handynummern 
(privat + Arbeitgeber), Daten des Kinderarztes, Meldebestätigung, Ausweispapiere 
für Eltern und Kind 
 
Wir freuen uns auf Sie! 
 
Ihr Team des Integrativen Hauses für Kinder 
St. Nikolaus, Marktschellenberg 
Salzburger Str. 23 

83487 Marktschellenberg  

08650/880 

St-Nikolaus.Marktschellenberg@kita.ebmuc.de 

Ansprechpartner: Frau Petra Dufter, Einrichtungsleitung 
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"Digitale Vorfreude: Der Adventskalender des Elternbeirats des Kindergarten 
Marktschellenberg" 

 
In der festlichen Vorweihnachtszeit sorgte der Elternbeirat des Kindergartens Marktschellenberg 
auch in diesem Jahr wieder für eine besondere Überraschung – einen digitalen Adventskalender, 
der nicht nur die Herzen der Kleinen, sondern auch die, der gesamten Gemeinschaft 
höherschlagen ließ.  
 
Jeder der mitmachen wollte, durfte täglich ein virtuelles Türchen öffnen.  
Gefiel der Inhalt des Türchens, durfte per WhatsApp, E-Mail oder SMS geboten 
werden. Der Höchstbietende erhielt dann den Zuschlag und somit den Preis 
aus dem Türchen.  
 
Doch dieser Adventskalender hatte nicht nur einen verspielten Charakter 
– er diente auch einem guten Zweck.  
Unternehmen aus der Region spendeten großzügig, um die Versteigerung mit 
hochwertigen Preisen und lokalen Produkten zu bereichern und somit die 
Gemeinschaft zu stärken.  
 

 
 
 
Der Elternbeirat hatte dabei Hilfe 
eines kleinen Weihnachtswichtels, 
der auch mal ein weihnachtliches 
Gedicht oder etwas Gebasteltes 
verlangte. Hier haben sogar die 
Kleinsten ihr Bestes gegeben. 
 
 
 

 
Der gesamte Erlös dieser vorweihnachtlichen Aktion floss direkt an den Kindergarten 
Marktschellenberg. Damit werden wichtige Ressourcen für den Kindergarten und vor allem unsere 
Kinder geschaffen. Diese Solidarität zeigt einmal mehr, wie Gemeinschaft und Zusammenhalt in 
unserer Region gepflegt werden können. 
 
Der Adventskalender 2023 war wieder ein voller Erfolg. 
Es wurden Spenden in Höhe von mehr als 1.600€ gesammelt. Von diesem Geld werden Kameras 
für alle Gruppen gekauft, um die Portfolioordner mit mehr Bildern bestücken zu können. 
Bisher gab es nur ein Diensthandy, auf das alle Gruppen zugreifen mussten. 
 
Wir bedanken uns recht herzlich bei den Unternehmen für die großzügigen Sachspenden und  
bei den zahlreichen Bietern für die rege Teilnahme!  
 
 
Der Elternbeirat des Kindergarten Marktschellenberg 
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Eishöhlenführer (m/w/d) für die Schellenberger Eishöhle gesucht! 
 

 
Wir suchen ab der Saison 2024, in den Monaten Mai bis Oktober, für 3 bis 6 Tage im Monat 
(vorwiegend werktags),  
 

einen Eishöhlenführer (m/w/d) 
 
Du bist gerne in den Bergen unterwegs, bist physisch belastbar, kannst auch schwere körperliche 
Arbeiten verrichten und hast Freude dabei Menschen kennen zu lernen?  
Dann bist Du in unserem Team genau richtig. 
Sende Deine Bewerbung per E-Mail an info@eishoehle.net 
 
 

 

 

 

Der „Marktschellenberger Bote“ ist auch online verfügbar: 

www.marktschellenberger-bote.de 
 

 

 

Impressum: 
Herausgeber: Markt Marktschellenberg, Salzburger Straße 2, 83487 Marktschellenberg,  
                                   Tel. 08650 9888-0 
Onlineübermittlung von Zeitungsartikeln: Jeden Artikel bitte an: 
marktbote@marktschellenberg.de 
Druck: C. Pelz Verlag GmbH, Marie-Curie-Straße 4, 79211 Denzlingen, www.pelzverlag.de 
Anzeigenpreise: 1 Seite 60.-€, ½ Seite 40.-€, ¼ Seite 30.-€ 
Sponsorenkästchen pro Monat ab 8,00-€ 
Verantwortlich für den Inhalt der Texte und Bilder ist jeder einzelne Verfasser. Alle Datenangaben ohne 
Gewähr! 
Bankverbindung: Sparkasse Berchtesgadener Land, BLZ 710 500 00, Konto Nr. 190090 
Über einen Unterstützungsbeitrag durch unsere Leser würden wir uns freuen. 
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„Wir unterstützen den Marktschellenberger Boten“ 

 

 

   

Cafe & Konditorei  
Margit Zartner 
Salzburgerstr. 1 
83487 Marktschellenberg 
Tel.: 08650 9849907 

   

   

 

Die Kugelmühle 
Am Eingang zur Almbachklamm 

83487 Marktschellenberg 

Tel. 08650 / 461 

www.gasthaus-kugelmuehle.de 

   

 

 

Holzrückung – Forstbetrieb 
Tel.: 0049 / (0) 170 – 435 16 72 

Neuhäuslweg 2 ½  
83487 Marktschellenberg 
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„Wir unterstützen den Marktschellenberger Boten“ 

 

 

                   Nikolaus Rußegger 
Garten- und Landschaftspflege 
Kugelmühlweg 14, 83487 Marktschellenberg 

 
Tel. 08650 / 862 

Fax 08650 / 985975 

garten-landschaft@arcor.de 

 

 

 

 

 

 

 Hier könnte Ihre Werbung stehen! 

 

Melden Sie sich gerne unter 

marktbote@marktschellenberg.de 

   

                                 

                        

                       Trachtenverein 

                       D‘Schellenberger 

 

 

   

             
Frau Gaffal 
08652/1275  
f.gaffal@t-online.de   
www.einewelt-bgd.de 
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„Wir unterstützen den Marktschellenberger Boten“ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Telefon 08652/2801 
reisen@faerbingerbus.de 
www.faerbingerbus.de 

 

 

 

Weihnachtsschützenplatz 5 

83471 Berchtesgaden 

Tel. 08652 / 976761 

   

   

   

   

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

Café Konditorei Margit 

 

Servus, 

wir vom Café Margit stellen nicht nur Kuchen und Torten für unsere 

Theke im Café her. 

Torten für jeden Anlass, das besondere Geschenk mit Charakter.  

Deine Idee, von uns, zu süßer Kunst verwandelt.  

Besucht uns im Café oder ruft uns an. 

Tel: 08650 9849907  

Mobil / WhatsApp: 0151 42422828 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


